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E-Commerce, Facebook, die
Vorratsdatenspeicherung und
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Vorratsdatenspeicherung
Kippt der EuGH die EURichtlinie wegen
Verstoß gegen die europäischen Grundrechte?

KeywordAdvertising
Die Grenzen der Werbung im Internet.

Neues Headquarter
Die Wirtschaftskanzlei Schönherr legt alle Wiener
Büros am Schottenring zusammen.

Big Brother, Wilder Westen?
Experten analysieren die Rechtslage im Internet.
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... und das ist nur der Anfang!

2.1 00 Meldungen seit dem Jahr 2009.

Rechtspraxis, Jobs und Karriere, Recht im Alltag, Wirtschaft, Bildung und Uni.

http: //recht.extrajournal.net/

http://recht.extrajournal.net/
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Der Irische High Court ver-
langt vom Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) die
Vorabklärung der Frage, ob
die EU-Richtlinie zur Vorrats-
datenspeicherung mit den eu-
ropäischen Grundrechten zu
vereinbaren ist. Grund dafür
ist eine Klage der Bürgerbe-
wegung Digital Rights Ireland.

Seit rund zwei Jahren wird
vermutet, dass der Irische High
Court, Oberstes Zivil und Straf
gericht der Republik Irland, die
EURichtlinie zur Vorratsdaten
speicherung (RL 2006/24/EG)
dem Europäischen Gerichtshof
(EuGH) vorlegen wird, um prü
fen zu lassen, ob die Richtline
mit den europäischen Grund
rechten vereinbar sei.
Hintergrund ist, dass der High
Court wegen einer Klage der
Bürgerbewegung Digital Rights
Ireland vorab die Frage geklärt
haben möchte, ob die Richtlinie
nicht gegen die Grundrechte
verstoße. Nun gibt es neue Be

wegung bei der umstrittenen
Thematik: Am 11. Juni 2012 ist
der entsprechende Antrag des
irischen High Courts beim Euro
päischen Gerichtshof eingegan
gen (C293/12). Dies ist bereits
das zweite Mal, dass Irland in
Sachen Vorratsdatenspeiche
rung den EuGH anruft: Bereits

im Jahr 2006 zweifelte man in Ir
land die Kompetenz der Euro
päischen Union für eine
derartige Richtlinie an. 2009
wies der EuGH die Nichtigkeits
klage aus Irland ab.
Dieses Mal aber könnte der
EuGH die Vorratsdatenspeiche
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Muss entscheiden: EuGH

Brennpunkt EURichtlinie zur Vorratsdatenspeicherung
Kippt der EuGH die Vorratsdatenspeicherung
wegen Verstoß gegen Grundrechte?
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rung wegen Unvereinbarkeit mit
den europäischen Grundrechten
kippen, meinen Experten. "Da
die Europäische Menschen
rechtskonvention, insbesondere
deren Art. 8 (Schutz des Privat
und Familienlebens) anzuwen
den ist, sehe ich gute Chancen,
dass die Vorratsdatenspeiche
rung als unangemessen, unnot
wendig und nicht zielführend für
die behaupteten Zwecke, und
daher als rechtswidriger Eingriff
in die Privatsphäre der Unions

bürger qualifiziert wird", erklärt
ITRechtsexperte Thomas Höh
ne (Höhne, in der Maur & Part
ner) in Wien.
Chronologie der Ereignisse

1 5. März 2006: Das Europäi
sche Parlament beschließt die
Richtlinie 2006/24/EG über die
Vorratsspeicherung von Daten.
1 3. April 2006: Die EURichtlinie
über die Vorratsdatenspeiche
rung wird veröffentlicht.
3. Mai 2006: Die Richtlinie über
die Vorratsdatenspeicherung tritt
in Kraft.
1 . Juni 2006: Irland und die Slo
wakei zweifeln die Kompetenz
der Europäischen Union im Rah
men einer Nichtigkeitsklage vor
dem EuGH an. Dieser entschei
det im Jahr 2009, dass die
Richtlinie im Kompetenzbereich
der EU sei. Die Klage wird abge
wiesen.
31 . Dezember 2007: In
Deutschland wird eine Verfas
sungsbeschwerde gegen die
Vorratsdatenspeicherung beim
Bundesverfassungsgericht ein
gereicht. Mit 30.000 Klägern ist
sie die größte Verfassungsbe
schwerde aller Zeiten in
Deutschland.

8. April 2008: 43 Organisationen
aus 11 EUMitgliedsstaaten bit
ten den EuGH, die Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung für un
vereinbar mit den Grundrechten
zu erklären.
2. März 201 0: Das Bundesver
fassungsgericht in Deutschland
erklärt die Vorratsdatenspeiche
rung für verfassungswidrig. Das
nationale Gesetz in der Bundes
republik wird dadurch gekippt.
Da Deutschland kein neues Ge
setz für die Umsetzung der
Richtlinie verabschiedet, verklagt
die EUKommission die Bundes
republik im Mai 2012.
1 . April 201 2: Die Vorratsdaten
speicherung in Österreich tritt in
Kraft; sofort werden mehrere
Verfassungsklagen dagegen
vorbereitet.
Negatives Gutachten

Walter Berka, Professor für Ver
fassungsrecht an der Uni Salz
burg, legte am 10. Mai 2012 im
Rahmen des 18. Österreichi
schen Juristentages in Linz ein
Verfassungsgutachten über die
mit 1. April in Österreich in Kraft
getretene Vorratsdatenspeiche
rung vor. In seinem Gutachten
ortet Berka massive Widersprü
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che zwischen Vorratsdatenspei
cherung und dem österreichi
schen Verfassungsrecht.
Seine Bedenken richten sich da
bei nicht so sehr gegen die
Richtlinie an sich, als gegen die
Umsetzung durch den österrei
chischen Gesetzgeber: gegen
die „defizitäre“ Ausgestaltung
des Rechtsschutzes der Men
schen, deren Telefon– und Inter
netdaten ohne konkreten Anlass
für die Dauer von sechs Mona
ten gespeichert und von der
Polizei und Justiz abgerufen
werden können. „Der fortschrei
tende Ausbau der staatlichen
Überwachungsbefugnisse unter
den Vorzeichen des präventiven
Sicherheitsstaates stellt den
Rechtsstaat vor eine Bewäh

rungsprobe“, so Berka in seinem
Gutachten. Er merkt weiters an,
dass die Privatsphäre des Men
schen heute in einem Maß wie
nie zuvor „in Bedrängnis“ gera
ten sei. Das klassische Daten
schutzrecht befinde sich in einer
Krise und sei immer weniger in
der Lage, den Einzelnen vor
dem „Datenhunger“ der großen
Informationskonzerne oder der
staatlichen Verwaltung zu schüt
zen.
Rechtsanwälte erheben Klage

Der Österreichische Rechtsan
waltskammertag (ÖRAK) gibt
daraufhin bekannt, dass er ge
gen die Vorratsdatenspeiche
rung Klage beim Verfassungsge
richtshof erheben wird. Der Salz

burger Anwaltspräsident Leopold
Hirsch hält öffentlich fest, man
habe ebenso wie Berka festge
stellt, dass die Richtlinie der EU
„überschießend“ umgesetzt wur
de. Der Vertrag von Lissabon
und die dort judizierten Grund–
und Freiheitsrechte seien in Fäl
len, die das Europarecht betref
fen, unmittelbar anzuwenden.
Das heißt, dass auch der öster
reichische Verfassungsgerichts
hof diese Normen und deren
Umsetzung direkt am europäi
schen Grundrechtskatalog zu
prüfen habe. Hirsch bezeichnet
das Argument der Befürworter,
„wer nichts zu verbergen hat, hat
auch nichts zu befürchten“, als
Scheinargument: Es gehe mehr
um die Grundsatzfrage, ob
Grundrechte – dazu gehöre das
Recht auf Privatleben – ge
schützt werden oder nicht. Die
aktuell gültige Regelung gebe
eher Anlass zu der Vermutung,
dass der Staat sich vor seinen
Bürgern fürchtet, meint Hirsch.
Am 15. Juni 2012 wird vom Ar
beitskreis Vorratsdatenspeiche
rung (AKVorrat) und dem grünen
Justizsprecher Albert Steinhau
ser Verfassungsklage gegen die
Vorratsdatenspeicherung beim
österreichischen Verfassungs
gerichtshof eingebracht. 11.139
Österreicher schließen sich der
Klage an. Auch das Land
Kärnten klagt separat gegen die
Vorratsdatenspeicherung. 
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ÖRAK-Präsident Rupert Wolff
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Bereits einmal hat sich die Re
publik Irland an den EuGH
gewandt, um die Grundrechts
konformität der auch vor kurzem
in Österreich in Kraft getretenen
Vorratsdatenspeicherung zu
überprüfen.
Am 10. Februar 2009 wurde al
lerdings die Klage auf Nichtiger
klärung der Richtlinie 24/2006
zur Vorratsdatenspeicherung ab
gewiesen. Doch es gab keine
grundrechtliche Prüfung in dem
Urteil. Der EuGH bestätigte nur,
dass die Richtlinie im richtigen
Rechtssetzungsverfahren zu
stande gekommen ist. Den Inhalt
bewerteten die Richter aus
drücklich nicht.
Entscheidung in der Sache

Doch gerade die inhaltliche Um
setzung der Richtlinie lässt nicht
nur in Irland wegen möglicher
massiver Grundrechtseingriffe

durch die Vorratsdatenspeiche
rung die allgemeinen Wogen
hoch schlagen.
Aus diesem Grund kam die Sa
che von Irland aus erneut vor
den EuGH. Diesmal allerdings
im Zuge eines Vorabentschei
dungsverfahrens, in dem der iri
sche High Court im Frühjahr
2012 dem EuGH grundrechtlich
relevante Fragen zur Entschei
dung vorlegte.
Insbesondere stellt sich die Fra
ge, inwiefern die Richtlinie mit
den in der Charta der Grund
rechte der Europäischen Union
gewährleisteten Rechten des
Privatlebens (Art 7) und des Da
tenschutzes (Art 8) vereinbar
sei.
Diese Fragen wird der EuGH
nun zu klären haben und die
Entscheidung darf mit Spannung
erwartet werden. Dennoch las

sen sich unter Rücksichtnahme
der bisherigen Rechtsprechung
gewisse Annahmen treffen und
Prognosen wagen.
Bisherige Urteile

In einem Urteil aus dem Jahr
2011 (F46/09, Rz 110 ff) be
stimmte nämlich der EuGH sehr
eindeutig seine Kriterien zur
Grundrechtsprüfung. Er legte in
diesem Zusammenhang fest,
dass unter gewissen Vorausset
zungen sehr wohl auch in
Grundrechte, speziell auch das
Recht auf Privatleben und Da
tenschutz, eingegriffen werden
kann.
Dass die vorliegende Richtlinie
in diese Grundrechte durch vor
geschriebene Datensammlung
ohne Zustimmung der Betroffe
nen eingreift, steht außer Zwei
fel. Ein solcher Grund
rechtseingriff ist allerdings nur

Analyse

Ist die Vorratsdatenspeicherung
EUGrundrechtskonform?

Andreas Schütz, TaylorWessing e|n|w|c

Andreas Schütz von TaylorWessing e|n|w|c in Wien analysiert die Entwicklung rund um
die EURichtlinie und gibt seine Antwort auf die Frage der Grundrechtskonformität.
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dann erlaubt, wenn (1) der Ein
griff gesetzlich geregelt ist, (2)
mit dem Eingriff abschließend
aufgezählte Ziele verfolgt wer
den und (3) dieser Eingriff für die
Erreichung dieser Ziele notwen
dig ist. Anhand dieser Kriterien
ist nun die Vorratsdatenrichtlinie
zu prüfen.
Wirklich in aller Form?

Zu Punkt eins ist anzumerken,
dass die Richtlinie ein Akt der
EURechtssetzung ist und auch
die Umsetzung in den Mitglieds
staaten in einer allgemein ver
bindlichen Weise auf
Gesetzeseben zu geschehen
hat. Fraglich sind allerdings die
abschließend aufgezählten Zie
le. Denn diese existieren in der
Richtlinie nicht.
Keine Grenzen gesetzt

In Art 4 heißt es nämlich, dass
die „gespeicherten Daten nur in
bestimmten Fällen (…) an die
zuständigen nationalen Behör
den weitergegeben werden.“
Welche Fälle dies nun tatsäch
lich sein sollen, wird jedoch von

der Richtlinie nicht ausgeführt.
Die Erfüllung des zweiten Kriteri
ums ist also nicht gegeben.
Als dritter Punkt muss die Not
wendigkeit des Eingriffs geprüft
werden. Diese ist nur dann ge
geben, wenn der in einer demo
kratischen Gesellschaft
berechtigte Zweck (auch dieser
wird in den Artikeln der Richtlinie
nicht genannt) in einem ange
messen Verhältnis zum Eingriff
steht.
Notwendig gegen Terror?

Wenn man den Zweck der Richt
linie in der Verbrechens und
Terrorismusbekämpfung sieht,
so bleibt immer noch die Frage,
ob der Eingriff einer pauschalen
Datenspeicherung für diesen
Zweck in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig ist. Die
se Fragen wird der EuGH nun
zu klären haben.
Doch selbst wenn die Richtlinie
an sich grundrechtskonform sein
sollte, was an dieser Stelle be
zweifelt wird, so wäre in einem
weiteren Schritt auf national
staatlicher Ebene immer noch zu

prüfen, ob auch ihre Umsetzung
grundrechtskonform erfolgte. 

* Mag. Andreas Schütz ist Part
ner und Severin Steinkellner ist
Mitarbeiter des IP/ITTeams von
TaylorWessing enwc Wien
Link: TaylorWessing enwc

Immer Up to date:

http://www.taylorwessing.com/at/home.html
http://recht.extrajournal.net/


Recht.Extrajournal.Net: Wie
beurteilen Sie allgemein die ak
tuelle rechtliche Situation im
IT/IPBereich?
Thomas Höhne: Ich glaube,
man muss hier grundsätzlich die
professionelle, kommerzielle
Welt und die private auseinan
derhalten. Dass das Internet
kein rechtsfreier Raum ist, hat
sich zwar mehr oder weniger
schon herumgesprochen, den
noch wird im privaten Bereich oft
noch sehr ignorant und gerade
zu bewusst fahrlässig agiert.
Das ist aber auch kein Wunder –
das gesamte Thema Urheber
recht existierte früher für Privat
personen ja gar nicht. Im
professionellen Bereich dagegen
sind die Fragen des Alltags – wie
etwa das ganze Domainrecht,
Haftung für Links etc. – ziemlich
geklärt. Jetzt geht es eher um
die „dicken Hunde“, wie etwa die
derzeit aktuelle Frage nach der
Providerhaftung am Beispiel von

kino.to. Und dann gibt es natür
lich noch das immer heikler wer
dende Thema Persönlich
keitsrechte – denken wir nur an
die permanente Diskussion um
Facebook oder die Vorratsdaten
speicherung.
Nimmt die juristische Arbeit im
ITBereich zu?
Höhne: Da die digitale Welt
nach wie vor im Wachsen ist,
und das Volumen der copyright
industries weiter zunimmt, nimmt
natürlich auch die juristische Ar
beit in diesen Bereichen zu.
Gibt es im ITRecht aus Ihrer
Sicht aktuell Schwachstellen
oder Nachholbedarf?
Höhne: Ich habe schon lange
aufgehört, mir die perfekte (juris
tische) Welt zu wünschen, das
wäre eine romantische Illusion.
Aber wenn man auf der Suche
nach Schwachstellen ist, braucht
man nur die Vertreter der ver

schiedensten Interessensgrup
pen (Kreative, Verwerter,
Konsumenten, Informations
transporteure etc.) fragen, und
wird jede Menge Antworten be
kommen – ich fürchte nur, dass
diese Antworten inhaltlich zum
Teil diametral entgegengesetzt
sein werden.
Zu den umstrittenen Themen:
Viele Privatpersonen fühlen sich
durch die heiß diskutierte Vor
ratsdatenspeicherung in ihrer
Privatsphäre verletzt. Wie beur
teilen Sie die unterschiedlichen
Standpunkte in dieser Thematik?
Höhne: Es ist mittlerweile wohl
ziemlich offensichtlich, dass die
Vorratsdatenspeicherung für den
ursprünglich angegebenen
Zweck, nämlich die Terrorismus
bekämpfung, überhaupt nicht
taugt. Natürlich könnte man
auch sagen, dass die allgemeine
Sicherheit erhöht wird, wenn an
jeder Straßenecke Videokame
ras installiert werden – für mich
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Thomas Höhne, Experte für ITRecht und einer der Bestplatzierten seines Fachs in
aktuellen Anwaltsrankings, über virtuelle Pulverfässer und die Zukunft des ITRechts.

Interview

ITRecht unter der Lupe: Wohin geht es?



würde das Gefühl permanenter
Beobachtung allerdings ein Ge
fühl permanenter Unsicherheit
erzeugen. Ähnlich geht es mir
mit der sachlich nicht begründe
ten Vorratsdatenspeicherung.
Richtig ist allerdings, dass wir
derzeit unter einem ganz ande
ren Aspekt ein Problem der
Rechtsverfolgung haben: Illegale
Uploader können in Österreich
derzeit nicht identifiziert werden.
Beim EuGH ist soeben eine An
frage des irischen High Court
eingegangen ob die EURichtli
nie zur Vorratsdatenspeicherung
mit den europäischen Grund
rechten zu vereinbaren ist. Ist es
möglich, dass der EuGH die EU
Richtlinie zur Vorratsdatenspei
cherung außer Kraft setzt?
Höhne: Da die Europäische
Menschenrechtskonvention, ins
besondere deren Art. 8 (Schutz
des Privat und Familienlebens)
anzuwenden ist, sehe ich gute

Chancen, dass die Vorratsdaten
speicherung als unangemessen,
unnotwendig und nicht zielfüh
rend für die behaupteten Zwe
cke, und daher als rechts
widriger Eingriff in die Privat
sphäre der Unionsbürger
qualifiziert wird.
Wie beurteilen Sie den oft kriti
sierten Umgang von Facebook
mit den Daten seiner User?
Höhne: Ich selbst bin vor gerau
mer Zeit aus Facebook ausge
stiegen – die für mich
undurchsichtige privacyPolitik
war ein wesentlicher Grund da
für. Hier scheinen einander gera
dezu zwei Welten gegenüberzu
stehen – in der einen mischen
sich Pioniergeist, Unbekümmert
heit und kommerzielle Rück
sichtslosigkeit, die andere ist
durch das Konzept des Individu
ums und seiner Rechte sowie
europäische Skepsis geprägt.
Man braucht sich ja nur anzu

schauen, was die höchst inter
essante Auseinandersetzung
von Max Schrems mit Facebook
zu Tage fördert – wer dann noch
glaubt, er könne Facebook auf
Augenhöhe gegenüberstehen,
ist ein Träumer.
Welche Herausforderungen ha
ben im Moment Unternehmen im
ITBereich in Österreich?
Höhne: Die Themen bleiben
dieselben, auch wenn sich die
konkreten Inhalte ändern: es
geht nach wie vor um Daten
schutz und Datensicherheit. Bei
des ist ständig und in immer
neuer Weise bedroht.
Bisweilen scheint manchen Un
ternehmen die Datensicherheit,
mit der sie sich auch besser
auskennen, näher zu stehen als
der Datenschutz ihrer Kunden –
und so wird bei der Verwendung
von Daten manchmal nicht lange
gefackelt, frei nach dem Motto
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„It’s easier to ask for forgiveness
than for permission“.
Denken Sie, dass der Bereich IT
für österreichische Anwaltssozie
täten weiter an Bedeutung zu
nehmen wird?
Höhne: Natürlich. Aber nicht nur,
was die juristische Arbeit für die
Klienten betrifft, sondern auch,
was den Einsatz von IT in der ei
genen täglichen Arbeit betrifft –
hier stehen uns sicher noch Ent
wicklungen bevor, an die wir jetzt
noch gar nicht denken.
Wie prognostizieren Sie die Zu
kunft des ITRechts für die
nächsten Jahre? Was wird sich
bis dahin verändern? Welche
neuen Herausforderungen wer
den kommen?
Höhne: Das Recht, der Rechts
bereich als solcher ist ja nicht
produktiv. Hier wird nicht Neues
geschaffen, das Recht reflektiert
gesellschaftliche Verhältnisse.
Es gilt also nicht zu schauen,
was sich im Recht ändert, son

dern was sich in jenen Berei
chen ändert, die das Recht
reguliert. Natürlich ist alles, was
rund um das Thema Urheber
recht kreist, eine heiße Sache –
und gerade im Bereich der Ver
wertung von Information und
Kreation wird sich in den, sagen
wir, nächsten 20 Jahren ganz
massiv einiges ändern.
So gerechtfertigt der Kampf der
Urheber und Rechteinhaber ge
gen räuberische Nutzung auch
ist, so sehr ist er doch auch ein
Rückzugsgefecht. Sicher ein
Gefecht, das geführt werden
muss, das aber sinnlos wäre,
würde nicht im Hintergrund, par
allel dazu, bereits eine neue
Welt der Verwertung geschaffen.
Und wie kommentieren Sie die
Ablehnung des umstrittenen AC
TAAbkommens durch das euro
päische Parlament?
Höhne: Das ist natürlich eine
zweischneidige Sache. Unterm
Strich halte ich die Ablehnung
für richtig, schon als Lehrstück

für die Brüsseler Instanzen, dass
mit dem Parlament so nicht um
gegangen werden kann (und
was, wenn man es psychologi
sch sehen will, vielleicht ein
Hauptgrund für die Ablehnung
war). Mit der Ablehnung sind na
türlich auch etliche sinnvolle Be
stimmungen den Bach hinunter
gegangen.
Ich habe allerdings die Hoff
nung, dass die Diskussion rund
um ACTA weniger die Freibier
Mentalität von InternetKonsu
menten stärkt, sondern die Dis
kussion darüber belebt, was
Urheberrecht ist, was geistiges
Eigentum ist, wie dieses zu
schützen ist und welche Formen
der Beteiligung der Kreativen an
der Verwertung denkbar sind. 

Link:
Höhne, in der Maur & Partner
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Der KarriereTeil für Juristen
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Gastkommentar von Georg
Kresbach und Lukas Feiler,
Wolf Theiss*
Die Werbung im Internet gehört
mittlerweile zum Standard eines
jeden größeren Unternehmens.
Beim KeywordAdvertising – die
wohl meist verbreitete Form des
OnlineMarketings – bucht ein
Unternehmen bei einem Betrei
ber einer Suchmaschine ein be
stimmtes Schlüsselwort
(„Keyword„), bei dessen Eingabe
in die Suchmaschine die Wer
bung des Unternehmens neben
oder über den Suchergebnissen
aufscheint. Typischerweise
scheint das Keyword in der An
zeige selbst gar nicht auf.
In fremdem Revier?

Wenn nun ein fremder Marken
name als Keyword gebucht wird,
um bei einer Suche im Internet
nach dem Markennamen die ei
genen Werbeanzeigen erschei
nen zu lassen, stellt sich die
Frage, ob dies zulässig ist oder
ob es sich dabei nicht doch um

eine Verletzung fremder Marken
rechte handelt.
In der jüngeren Vergangenheit
haben sich die Gerichte bereits
öfters mit den Fragen einer mög
lichen Markenverletzung beim
KeywordAdvertising beschäftigt.
Zunächst ging es um die Frage,
ob das Buchen einer fremden
Marke als Keyword überhaupt
eine markenmäßige Verwen
dung darstellt. Dies bejahte der
Europäische Gerichtshof
(EuGH) in seinen Entscheidun
gen Eis.de (C91/09) und
Bergspechte II (C278/08).
In diesen Entscheidungen
sprach der EuGH weiters aus,
dass dann eine Markenrechts
verletzung vorliegt, wenn aus
der eingeblendeten Anzeige für
einen DurchschnittsInternetnut
zer nicht oder nur schwer zu er
kennen ist, ob die in der Anzeige
beworbenen Waren oder Dienst
leistungen vom Markeninhaber
oder einem Dritten stammen.
Wie unterschiedlich dieser
Rechtssatz des EuGH interpre

tiert werden kann, verdeutlicht
die divergierende Rechtspre
chung der Höchstgerichte in Ös
terreich (OGH) und in
Deutschland (BGH).
Der OGH entschied, dass die
Verwendung einer fremden Mar
ke als Keyword nur dann nicht in
die Rechte des Markeninhabers
eingreift, wenn aus der Werbe
anzeige für einen normal infor
mierten und angemessen
aufmerksamen Internetnutzer
leicht zu erkennen ist, dass die
in der Anzeige beworbenen Wa
ren oder Dienstleistungen nicht
vom Markeninhaber stammen
(OGH 21.6.2010, 17 Ob 3/10f –
Bergspechte III).
Der deutsche BGH hat hingegen
entschieden, dass grundsätzlich
keine Markenrechtsverletzung
vorliegt, sofern die Anzeige
selbst weder das Zeichen noch
sonst einen Hinweis auf den
Markeninhaber oder seine Pro
dukte enthält (BGH 13.1.2011, I
ZR 125/07 – Bananabay II).
Im Ergebnis ist die Rechtspre
chung des OGH aus Sicht eines
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Markeninhabers somit wesent
lich freundlicher als jene des
BGH. Dies wirft die weitere Fra
ge auf, welches nationale Ge
richt denn überhaupt zuständig
ist, über die Zulässigkeit des
KeywordAdvertising zu ent
scheiden, zumal auch Online
Werbungen grenzüberschreitend
wahrnehmbar sind.
Bei welchem Gericht?

Kann ein österreichischer Mar
keninhaber z.B. frei wählen, wo
er eine Klage wegen Verletzung
seiner Markenrechte einbringt?
Genau diese Thematik hatte der
EuGH in der Rechtssache C
523/10 (Wintersteiger II) zu be
urteilen.
Das österreichische Unterneh
men Wintersteiger AG hatte die
deutsche Products 4U Sonder
maschinenbau GmbH in Öster
reich geklagt, da diese auf
google.de „Wintersteiger“ als
Keyword gebucht hatte, worin
Wintersteiger eine Verletzung
seiner wortgleichen österreichi
schen Marke erblickte. Der OGH
legte dem EuGH die Frage zur
Vorabentscheidung vor, ob in ei
nem solchen Fall eine internatio

nale Zuständigkeit Österreichs
gegeben sei, obwohl die fragli
che Anzeige nur auf google.de
und nicht auf google.at geschal
tet worden war.
Der EuGH entschied, dass in
derartigen Fällen der Werbende
nicht nur in dem Mitgliedstaat
geklagt werden kann, in dem er
niedergelassen ist, sondern
auch in jenem Mitgliedstaat in
dem die potentiell verletzte Mar
ke eingetragen ist. Da es sich im
Anlassfall um eine österreichi
sche Marke handelte, bestand
somit eine internationale Zustän
digkeit österreichischer Gerichte.
In der Sache selbst ist eine Ent
scheidung, ob die Markenrechte
des österreichischen Unterneh
mens verletzt wurden, noch aus
ständig.
Die Judikatur des EuGH gestat
tet es Markeninhabern daher,
„Forum Shopping“ zu betreiben,
d.h. den Gerichtsstand nach
strategischen Gesichtspunkten
zu wählen. Um von dieser Mög
lichkeit effektiv Gebrauch ma
chen zu können, ist die jeweils
aktuelle Rechtsentwicklung in
den Mitgliedstaaten im Auge zu
behalten.

So hat der EuGH im September
2011 in der Rechtssache Inter
flora (C323/09) entschieden,
dass bekannte Marken auch im
Zusammenhang mit Keyword
Advertising einen erweiterten
Schutz genießen. Der Markenin
haber kann Mitbewerbern ver
bieten, die Unterscheidungskraft
oder Wertschätzung der Marke
ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise auszunutzen
(Trittbrettfahren), die Unter
scheidungskraft zu beeinträchti
gen (Verwässerung) oder die
Wertschätzung für die Marke zu
mindern (Verunglimpfung).
Da diese Kriterien in den Mit
gliedstaaten unterschiedlich
ausgelegt werden, kommt dem
Gerichtsstand – je nach Sach
verhalt – unter Umständen ent
scheidende Bedeutung zu. 

* Dr. Georg Kresbach ist Partner
und Dr. Lukas Feiler Rechtsan
waltsanwärter bei Wolf Theiss
Rechtsanwälte.
Link: Wolf Theiss
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Die zentraleuropäische An-
waltskanzlei Schönherr hat ein
neues Büroobjekt gefunden
und legt die bisher fünf Büro-
standorte in Wien an der ge-
meinsamen Adresse
Schottenring 1 9 zusammen.

Das neue Büro liegt gegenüber
der Wiener Börse und wird sich
über einen Großteil des ur
sprünglich als Frucht und
Mehlbörse erbauten Gebäudes
erstrecken. Die Übersiedlung al
ler 230 Angestellten in Wien ist
für Anfang 2014, nach Abschluss
der umfassenden Renovierung
des Gebäudes, geplant. Mit dem
Entschluss für die Liegenschaft
endet für Schönherr eine mehr
jährige Suche nach dem optima
len Objekt entsprechend den
Bedürfnissen der wachsenden
Kanzlei, heißt es.
6.000 Quadratmeter

Das zukünftige Büro am Schot
tenring wird ca. 6.000 Quadrat
meter Bürofläche umfassen. „Wir
freuen uns, dass sich mit Schön

herr ein angesehenes, interna
tional agierendes und beständig
wachsendes Unternehmen für
den Schottenring 19 entschie
den hat“, so Martin Schwanzer,
Immobilienentwickler des Ob
jekts.
Für die Pläne des weitreichen
den Aus und Umbaus der Im
mobilie zeichnet das
Architekturbüro Rüdiger Lainer +
Partner verantwortlich, als In
nenarchitekt setze Bodo Rehak
die Anforderungen von Schön
herr modern und innovativ um.
Headquarter für 1 3 Büros

Das neue Headquarter wird als
Flagship für 13 weitere Büros in
Zentral und Osteuropa dienen
und soll dazu beitragen, ein ein
heitliches Unternehmensbild im
Umgang mit Kunden, Geschäfts
partnern und der Öffentlichkeit
zu transportieren. Besucher pro
fitieren dabei von der einfachen
Erreichbarkeit im Zentrum
Wiens. Für die Mitarbeiter bringe
der Umzug einen Effizienzge

winn durch den Zusammenzug
aller Angestellten an einem
Standort: Wege zwischen den
einzelnen Büros werden kürzer,
Informationen schneller trans
portiert, die informelle Kommuni
kation wird verstärkt.
Historisch und modern

Im Zuge der Renovierung soll
das historische Gebäude mod
ernste Büroflächen und Arbeits
bedingungen, wie etwa
Lichteinfall, Akustik, Raumklima
und Architektur, bieten. Ur
sprünglich wurde das Objekt
1878 von Architekt Rudolf Neu
mayr als Frucht und Mehlbörse
konzipiert. Gegenüber dem
denkmalgeschützten Gebäude
befindet sich das Palais Hansen,
ein zukünftiges Kempinski Hotel.
Gleich neben Schottenring 19
liegt das Palais Sturany, das als
Sitz des King Abdullah Bin Ab
dulaziz International Center für
Interreligiösen und Interkulturel
len Dialog dienen wird. 
Link: Schönherr

Die neue Schönherr-Zentrale am Schottenring

Wirtschaftskanzleien Schönherr legt Wiener Büros zusammen
Schönherr: Neues Headquarter
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Die neue Schönherr-Zentrale am Schottenring

Der britische OnlineZahlungs
dienstleister Skrill hat die öster
reichische paysafecard.com
Wertkarten AG mit 150 Mitarbei
tern zu 100% übernommen. Be
raten bei der Transaktion wurde
Käufer Skrill von der Anwaltsso
zietät Freshfields, die Aktionäre
der paysafecard.com Wertkarten
AG wurden von Wolf Theiss be
raten.
Über paysafecard

paysafecard ist ein elektroni
sches PrepaidZahlungsmittel für
Verbraucher die OnlineEinkäufe
tätigen möchten und keinen Zu
gang zu einer Kreditkarte oder
zu einem Bankkonto haben  sei
es aus Sicherheitsbedenken
oder aber, weil sie ihre Daten
nicht online angeben möchten.
In einer der 450.000 Verkaufs
stellen von paysafecard können
die Kunden digitales Geld in
Form eines eVoucher erwerben.
paysafecardCEO Michael Mül
ler:„Nach zwölfjähriger Entwick
lung unseres Unternehmens ist
die Übernahme durch einen

strategischen Partner wie Skrill
die nächste Stufe unseres ra
schen Wachstums und unserer
internationalen Ausrichtung. Un
ser Plan war es immer, global
präsent zu sein um damit eine
Größe zu erreichen, die uns zu
einem signifikanten Marktführer
werden lässt. Aufgrund der neu
en Eigentümer und der Allianz
mit Skrill als unserem strategi
schen Partner realisieren wir
diese unternehmerische Vision.“

Über Käufer Skrill Holdings

Skrill Holdings Ltd. betreibt unter
dem Namen Moneybookers ei
nes der führenden OnlineBe
zahlsysteme in Europa und ist
einer der weltweit größten unab
hängigen Digital WalletAnbieter.
25 Millionen Konten und 120.000
Händler sind bei Moneybookers
registriert, heißt es. Das welt
weite Bezahlnetzwerk bietet Un

Richard Wolf (Partner) und Andrea Gritsch (Senior Associate) von Wolf Theiss

Online-Bezahlungsdienste

M&A: Skrill übernimmt Paysafecard
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ternehmen in über 200 Ländern
mit nur einer Integration Zugang
zu über 100 Bezahloptionen, wie
Kreditkarte, Lastschrift, giropay
und Überweisung.
Moneybookers wurde 2001 ge
gründet und ist das erste euro
päische Finanzinstitut für
elektronisches Geld, das von der
britischen Finanzmarktaufsichts
behörde FSA (Financial Services
Authority) reguliert wird. 2007
übernahm Investcorp Technolo
gy Partners Moneybookers von
deren Gründern. Globale Unter
nehmen wie eBay, Skype, Elec
tronic Arts und Facebook setzen
das System genauso ein wie
deutsche Partner, darunter You
tailor, Gameduell und Bigpoint.
Auch verschiedene Shopsyste
me, darunter Magento, Plenty
Systems und xtCommerce,
nutzen die BezahlServices. „Wir
freuen uns sehr, dass wir zu ei
ner Einigung über die Akquisition
von paysafecard gekommen
sind. Diese Übernahme bedeutet
für die Skrill Gruppe einen signi
fikanten Zuwachs hinsichtlich
des Transaktionsvolumens und
der Anzahl an Endkunden und
Händler. Zusätzlich erhöht Skrill

damit auch seinen weltweiten
Marktanteil im Payments Be
reich“, so Siegfried Heimgaert
ner, CEO von Skrill. „Die beiden
Unternehmen zusammen bieten
ein einmaliges Angebot im Pay
ment Bereich,durch die Kombi
nation unseres führenden
digitalen Wallets mit dem ausge
klügeltem POS und Bargeld
Netzwerk von paysafecard. In
dem wir Zahl und
Geldtransferoptionen für den
On und OfflineKanal anbieten,
erweitern wir unser Portfolio si
gnifikant.“
Wolf Theiss berät Aktionäre

Wolf Theiss hat die Aktionäre
der paysafecard.com Wertkarten
AG beim Verkauf von 100 % ih
rer Anteile beraten. Wolf Theiss
hatte paysafecard.com bereits
im Jahr 2011 bei der Erlangung
der ersten österreichischen Zah
lungsdiensteKonzession bera
ten und wurde nun auch von den
wesentlichen Aktionären mit der
Beratung beim Verkauf an Skrill
betraut. Bei Wolf Theiss waren
Partner Richard Wolf und Senior
Associate Andrea Gritsch für das
Projekt tätig und zeichneten u. a.

für die Verhandlung und Erstel
lung der Transaktionsdokumen
tation verantwortlich, heißt es.
Freshfields berät Skrill

Das Beratungsteam bei Fresh
fields umfasste aus Deutsch
land: Oliver von Rosenberg,
Martin Kleppe (beide Ge
sellschaftsrecht/M&A), Juliane
Hilf, Barbara Plöckl (beide
Öffentliches Wirtschaftsrecht; al
le Köln), Alexander Glos, Angela
Görner, Martina Stegmaier (alle
Bank– und Finanzrecht, Frank
furt), und aus Österreich: Tho
mas Zottl, Johannes Lutterotti
(beide Gesellschaftsrecht/M&A)
und Lukas Bauer (Öffentliches
Wirtschaftsrecht; alle Wien).
Die Transaktion unterliegt noch
der Zustimmung der österreichi
schen Finanzmarktaufsicht
(FMA), der UK Financial Service
Authority (FSA), sowie der mit
dem Zusammenschluss befass
ten Wettbewerbsbehörden. 
Link: Wolf Theiss
Link: Freshfields

Thomas Zottl, Johannes Lutterotti, Lukas Bauer vom Freshfields-Büro in Wien
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